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Gemeinde Ried im Zillertal 
 

Großriedstraße 4, 6273 Ried im Zillertal 
t: +43 5283 2350 | m: gemeinde@ried-zillertal.gv.at | www.gemeinde-ried.at 

 

PC Code – GR-Prot. 11/2023 
 
 

Niederschrift 
(Teil I) 

 
über die elfte Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, den 19.12.2023 unter dem 
Vorsitz von Bgm. Hansjörg Jäger im Sitzungssaal des Gemeindehauses. 
 
Beginn:  19:00 Uhr 
Ende:  20:00 Uhr 
 
➢ Anwesende: Bgm. Hansjörg Jäger, Bgm.-Stv. Erich Klocker, GR Franz Wasserer, 

GR Josef Gänsluckner, GR Ramona Flörl, Ersatz-GR Stephan Dries, GR Armin 
Bertolin, GR Dominik Presslaber, GR Silvia Gschösser, GR Rainer Wimpissinger, 
GV Ing. Hubert Hotter 

 
➢ Entschuldigt: GR Melissa Rauch, GR Harald Hirzinger, GR Anna-Maria Wurm  

 
 

Tagesordnung 
 

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung des Sitzungsprotokolls der zehnten Sitzung vom 

24.10.2023 
3. Beschluss 1. Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 
4. Beschluss des Haushaltsplanvoranschlages 2024 sowie des 

mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2025 bis 2028 
5. Personalangelegenheiten 
6. Beschluss zur Änderung des Flächenwidmungsplanes betr. Gst 523/1 

(teilweise) von Freiland gemäß § 41 TROG 2022 in Sonderfläche 
standortgebunden gem. § 43 Abs. 1 a TROG 2022, Festlegung 
Erläuterung: Ausflugsgasthof 
Auflage und Beschluss  

7. Anfragen, Anträge, Allfälliges 
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Ad TOP 1)  Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Bgm. Hansjörg Jäger dankt für das Erscheinen und eröffnet die elfte Sitzung des 
Gemeinderates. Er stellt durch die Anwesenheit von elf Gemeinderatsmitgliedern die 
Beschlussfähigkeit fest.  
Bgm. Hansjörg Jäger stellt den Antrag zur Aufnahme eines weiteren 
Tagesordnungspunktes. 
 
TOP 6) Beschluss zur Änderung des Flächenwidmungsplanes betr. Gst 523/1 
(teilweise) von Freiland gemäß § 41 TROG 2022 in Sonderfläche standortgebunden 
gem. § 43 Abs. 1 a TROG 2022, Festlegung Erläuterung: Ausflugsgasthof 
Auflage und Beschluss  
 

Die Mitglieder des Gemeinderates beschließen einstimmig die Aufnahme des 
erwähnten Tagesordnungspunktes. 

 
Ad TOP 2)    Genehmigung des Sitzungsprotokolls der zehnten Sitzung vom  

24.10.2023 
 
Das Gemeinderatsprotokoll der zehnten Sitzung vom 24.10.2023 wird einstimmig 
genehmigt.      
 
 
Ad TOP 3)    Beschluss 1. Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde  hat in seiner Sitzung vom 01.06.2023 die Auflage des 
von DI Thomas Scheitnagl, Sängerweg 17, 6263 Fügen ausgearbeiteten Entwurfes 
über die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ried im 
Zillertal  vom 24.02.2023, Zahl 01-ÖRK-2023 , zur öffentlichen Einsichtnahme in der Zeit 
vom 20.09.2023 bis zum 02.11.2023  beschlossen. 

 

Während der Auflage- und Stellungnahmefrist sind keine Stellungnahmen eingelangt: 
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Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Ried im 
Zillertal  gemäß § 67 Abs. 1 iVm § 63 Abs. 9 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 – 
TROG 2022, LGBl. Nr. 43/2022, die von gegenständlichem Entwurf des DI Thomas 
Scheitnagl, Sängerweg 17, 6263 Fügen vom 24.02.2023, Zahl 01-ÖRK-2023  umfasste 
Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ried im Zillertal. 

 
Ad TOP 4)    Beschluss des Haushaltsplanvoranschlages 2024 sowie des 

mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2025 bis 2028 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ried im Zillertal hat in seiner Sitzung vom 19.12.2023 
unter dem Vorsitz von Bgm. Hansjörg Jäger nachstehenden einstimmigen Beschluss 
gefasst.  

     Beschluss des Haushaltsplanvoranschlages 2024 sowie des  
                  mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2025 bis 2028 
 
Der Voranschlagsentwurf für das Jahr 2024 und der mittelfristige Finanzplan für die 
Jahre 2025 bis 2028 wurden in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 im Gemeindeamt 
Ried im Zillertal zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt.  
 
Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 
und den mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2028. 
Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt. 
 

Finanzierungshaushalt 

Einzahlung operative Gebarung   €   5.521.100,00  
Auszahlung operative Gebarung €   3.231.300,00 
 
Saldo operative Gebarung €  2.289.800,00 

Einzahlung investive Gebarung €          78.600,00 
Auszahlung investive Gebarung                                                                       €   4.708.400,00 
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Saldo investive Gebarung                                                                                - €   4.629.800,00 

Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit €     2.164.100,00 
Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit €         204.100,00 
 
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung   - €       380.000,00 

 

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 
2015 – Saldo 5) ist aufgrund der Vorhaben „Neubau Turnsaal“ und „Neubau 
Kindergarten“ negativ. Der Saldo in Höhe von € 380.000,00 wird aus der allgemeinen 
Haushaltsrücklage abgedeckt.  

Der Unterschied zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge (SOLL) und der 
veranschlagten Beträge, ist gemäß § 15 Abs. 1 Z.7 Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung (VRV), BGBl. 493/1974 i.d.g.F. ab dem Betrag von € 
10.000,00 je Voranschlagspost für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu 
erläutern.  

Der Voranschlag 2024 und der MFP 2025-2028 wird vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen.  

Der Bürgermeister bedankt sich bei seinen Mitarbeitern und dem Gemeinderat für die 
konstruktive Zusammenarbeit. 

Ad TOP 5)    Personalangelegenheiten 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass die  Öffentlichkeit hinsichtlich dieses 
TOP  gem. § 36 Abs. 3 TGO 2001 ausgeschlossen wird. 

 
Ad TOP 6)   Beschluss zur Änderung des Flächenwidmungsplanes betr. Gst 523/1 

(teilweise) von Freiland gemäß § 41 TROG 2022 in Sonderfläche 
standortgebunden gem. § 43 Abs. 1 a TROG 2022, Festlegung 
Erläuterung: Ausflugsgasthof 
Auflage und Beschluss  

 



 

 
5 

 

Gemeinde Ried im Zillertal 
 

Großriedstraße 4, 6273 Ried im Zillertal 
t: +43 5283 2350 | m: gemeinde@ried-zillertal.gv.at | www.gemeinde-ried.at 

Auf Antrag des Bürgermeisters  beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Ried im 
Zillertal gemäß § 68 Abs. 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 
43, idgF, den von Planerin Gemeinde Ried im Zillertal ausgearbeiteten Entwurf mit der 
Planungsnummer 923-2023-00003, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Ried im Zillertal im Bereich 523/1 KG 87115 Ried (zum Teil) 4  Wochen 
hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
Ried im Zillertal vor: 

Umwidmung 
 
Grundstück 523/1 KG 87115 Ried 
 
rund 2800 m² 
von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: 
Ausflugsgasthof 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Ausflugsgasthof 
 
sowie 
 
rund 259 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Ausflugsgasthof 
 

Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem 
Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 

Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird. 
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Ad TOP  7)      Anfragen, Anträge, Allfälliges 
 

Bgm. Hansjörg Jäger unterrichtete die Mitglieder des Gemeinderates, dass dzt. noch 
keine Fördergelder aufgrund der Sturmschäden lukriert wurden. 
Weiteres stellte Bgm. Hansjörg Jäger den Antrag, dass bezüglich Beschaffung eines 
neuen Fahrzeuges für den Recyclinghof der Gemeindevorstand entscheiden solle. 
Die Mitglieder des Gemeinderates beschließen einstimmig, das Mandat für die 
Beschaffung des Fahrzeuges dem Gemeindevorstand übertragen wird. 
 
Nachdem keine Anfragen und Anträge unter Allfälliges gestellt wurden, schließt Bgm. 
Hansjörg Jäger mit dem Dank an alle Gemeinderatsmitglieder die elfte Sitzung des 
Gemeinderates.   
 
Das Protokoll der elften Sitzung des Gemeinderates vom 19.12.2023 besteht aus sechs 
Seiten. 
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Unterfertigung des Protokolls: 
 
Bgm. Hansjörg Jäger  Bgm.-Stellvertr. Erich Klocker 
 
 
 
GR Rainer Wimpissinger  GR Armin Bertolin 
 
 
 
 
GR Melissa Rauch  GR Josef Gänsluckner 
 
 
 
 
GR Franz Wasserer  GVStd. Ing. Hubert Hotter 
 
 
 
 
GR Dominik Presslaber  GR Ramona Flörl 
 
 
 
 
GR Silvia Gschösser  GR Anna-Maria Wurm 
 
 
 
 
GR Harald Hirzinger  Der Protokollführer 
 
 
 
 
 Konrad Kammerlander 
 Gemeinde-Amtsleiter 


